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Weiterbildung „spezielle
Unfallchirurgie“ aus Sicht der
berufsgenossenschaftlichen
Kliniken

Die Weiterbildung in der speziellen
Unfallchirurgie spielt für die berufs-
genossenschaftlichen (BG-lichen) Heil-
verfahren schon immer eine besondere
Rolle, so war die frühere Schwerpunkt-
bezeichnung Unfallchirurgie z. B. nach
Weiterbildungsordnung 1993 Voraus-
setzung, um als Durchgangsarzt im
stationären Heilverfahren zugelassen zu
werden. Dies hat sich mit der weitge-
henden Reform der Weiterbildungsord-
nung im Jahr 2004 nicht geändert. Die
Schwerpunktbezeichnung ist nunmehr
durch die Zusatzweiterbildung „spezielle
Unfallchirurgie“ ersetzt worden. Ledig-
lich in den ambulanten Verfahren ist es
möglich, sich als Durchgangsarzt mit be-
schränktem operativem Spektrum auch
ohne Zusatzbezeichnung niederlassen
zu können. Die Anforderungen lassen
für diesen Fall alternativ eine 1-jährige
Tätigkeit nach der Facharzterlangung in
einem zum Verletzungsartenverfahren
(VAV) oder Schwerstverletzungsarten-
verfahren (SAV) zugelassenen Haus zu.

Die Sicht der BG-Kliniken geht na-
turgemäß deutlich über die vorgenann-
ten Mindestanforderungen hinaus. Spä-
testens seit Einführung des SAV ist deut-
lich,dassdasVersorgungsspektrumeiner
BG-Klinik über denWeiterbildungsgang
Facharzt für Orthopädie und Unfallchi-
rurgie sowie die Erlangung der Zusatz-
bezeichnung „spezielle Unfallchirurgie“
nichtumfassendabgebildet ist. Insbeson-
dere die Traumatologie der Körperhöh-
len, aber auch andere spezielle Verlet-
zungsformen, wie z. B. Gefäßverletzun-
gen, werden im aktuell gelebten Weiter-

bildungsgang nicht mehr suffizient ab-
gebildet. Die ursprünglich auf das mus-
kuloskeletaleTraumaausgerichtetenBG-
Kliniken waren somit gefordert, Lösun-
gen zur Abdeckung einer viszeralchir-
urgischen Kompetenz zu finden. Dies
konnte über den Aufbau einer hausei-
genen Fachabteilung erfolgen, aber bei
geeigneten Partnern auch über eine Ko-
operationmit dannallerdings innächster
Nähe befindlichen Partnerkliniken. Ak-
tuell stellt sich die Situation für die BG-
Kliniken allerdings so dar, dass in den
meistenHäusernnochgenügendChirur-
genimDienstsind,dieüberdieWeiterbil-
dungsordnung der 1990er-Jahre als All-
gemeinchirurgen ausgebildet und trai-
niert worden sind.

Waswollen die Berufsgenossen-
schaften?

Die Berufsgenossenschaften fordern
entsprechend ihrem definierten gesetz-
lichen Auftrag eine Behandlung mit
„allen geeigneten Mitteln“ – und dies
„alles aus einer Hand“. Letztendlich geht
es den Unfallversicherungsträgern um
eine optimale Behandlung insbesondere
im Notfall, um eine stringente Bericht-
erstattung, ohne die eine Steuerung für
die Verwaltung nicht möglich ist, und
um eine konsequente Rehabilitation,
um unnötige Rentenentwicklungen zu
vermeiden. Selbstverständlich ist je-
dem klar, dass alle geeigneten Mittel in
der heutigen Wirklichkeit nicht mehr
buchstäblich aus einer Hand geleistet
werden können. Für die BG-Kliniken

besteht somit die Herausforderung, auf
der einen Seite alle nach aktuellem Stand
geeigneten Behandlungsmöglichkeiten
differenziert anzubieten, auf der anderen
Seite aber strafforganisierteundverbind-
liche Abläufe über alle Fachabteilungen
hinweg zu gewährleisten [1]. Für die
Weiterbildung bedeutet dies, dass auf
der einen Seite die Grundlagen für das
Beherrschen standardisierter Abläufe
differenziert für alle relevanten Notfälle
vermittelt werden, auf der anderen Seite
aber spezielle Fähigkeiten insbesonde-
re in operativen Verfahren angeboten
werden müssen. Für den Notfallbetrieb
außerhalb der Dienstzeiten führt kein
Weg an einer Reduktion der operativen
Verfahren auf für jeden Chirurgen si-
cher zu beherrschende und den weiteren
Verlauf nicht störende Techniken vor-
bei. Spezialisierte operative Techniken
werden dann sekundär von den jeweils
zuständigen Teams durchgeführt.

Spezialisierung versus
Globalisierung

Vor dem Jahrtausendwechsel existierten
quantitativ überwiegend 3 Versorgungs-
formen in der Orthopädie und in der
Unfallchirurgie. Konservative Orthopä-
die wurde ganz vorwiegend in der Nie-
derlassung geleistet. Vorwiegend in Kli-
nikenwurdenoperativrekonstruktiveor-
thopädische Eingriffe durchgeführt. Die
akut versorgende Unfallchirurgie ab ei-
ner gewissen Verletzungsschwere wurde
ebenfalls ganz überwiegend in Kliniken
durchgeführt.Die3vorgenanntenBetäti-
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gungsfelderhabensich inden letzten Jah-
ren wesentlich gewandelt. Hinzugekom-
mensindspezialisierteFachärzteausdem
Gesamtgebiet der Orthopädie und Un-
fallchirurgie, die ihre operative Tätigkeit
in speziell ausgewiesenen Fachkliniken,
immer häufiger aber auch als niederge-
lasseneOrthopädenundUnfallchirurgen
mit angeschlossener Tätigkeit als Beleger
oder Honorarärzte in entsprechend aus-
gerichteten Kliniken ausüben. Auch ein
zunehmend großer Anteil vonMonover-
letzungenderExtremitätenwird indieser
Organisationsform versorgt.

Für die übrig gebliebenen voll ver-
sorgenden Krankenhäuser hat diese Pra-
xis weitreichende Konsequenzen. Zum
einen sind die Häuser gezwungen, aus
ökonomischen Gründen ebenfalls eine
Hochspezialisierung z. B. für arthro-
skopische Sportorthopädie oder Fuß-
chirurgie anzubieten. Auf der anderen
Seite muss im Dienst ein weites Spek-
trum muskuloskeletaler Verletzungen
umfassend versorgt werden, gleichzeitig
besteht durch die etablierte Arbeitstei-
lung zwischen den Fächern ein Zwang zu
einem umfassenden interdisziplinären
Vorgehen.

DieWunschvorstellungderUnfallver-
sicherungsträger drückt sich in den An-
forderungen für VAV und SAV aus. Der
Unfallchirurg soll zusätzlich fakultativ
Fertigkeiten in der plastischen Chirur-
gie, in der Handchirurgie, in der Kin-
dertraumatologie, in derNotfallmedizin,
in der speziellen chirurgischen Intensiv-
medizin und für die physikalische und
rehabilitative Medizin erwerben. Ange-
regt werden Tätigkeitszeiten in der Ge-
fäßchirurgie, Viszeralchirurgie, Thorax-
chirurgie und Kinderchirurgie [2]. Die-
se Aufzählungen erinnern an die eierle-
gende Wollmilchsau. Sie sind so in der
Praxis für niemanden in einem realisti-
schen Weiterbildungsgang organisierbar
und schon gar nicht zeitlich umsetzbar.

Lösungsmöglichkeiten

Das Fachgebiet Orthopädie und Un-
fallchirurgie eröffnet ein weites Feld
beruflicher Möglichkeiten. Angestrebt
werden kann weiterhin eine klassische
orthopädisch-unfallchirurgische Nie-
derlassung mit vorwiegend konserva-
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Zusammenfassung
Die Weiterbildung zur speziellenUnfallchirur-
gie hat für die berufsgenossenschaftlichen
(BG) Kliniken schon deshalb besondere
Bedeutung, da die Zusatzbezeichnung für
die Erlangung der Zulassung in den Durch-
gangsarztverfahren zwingend ist. Die BG-
Kliniken selbst sehen sich den Anforderungen
des Schwerstverletztenartenverfahrens
(SAV) verpflichtet. Entsprechend müssen die
speziellen chirurgischen Anforderungen z. B.
in der Viszeral-/Gefäß- und Neurochirurgie
erfüllt werden. Die Abdeckung aller

Spezialisierungen in der Orthopädie und
Unfallchirurgie ist durch eine einzige Person
nicht möglich. Dies ist nur über Abteilungs-
und Sektionsbildungen zu erfüllen. Wesent-
lich bleibt die umfassende Abdeckung aller
Notfälle im Bereitschaftsdienst.

Schlüsselwörter
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Advanced training in special accident surgery from the
perspective of occupational insurance hospitals

Abstract
The advanced training for special accident
surgery is of particular importance to
occupational insurance (BG) hospitals, as
the additional designation is compulsory
for admission to the certification procedure.
The BG clinics even have to look at the
requirements of the severely injured type
procedure (SAV). Accordingly, the specific
surgical requirements must be fulfilled, e. g.
in visceral, vascular and neurosurgery. The
coverage of all specializations in orthopedics

and accident surgery is not possible by
a single person. This can only be achieved by
forming departments and specialist sections.
What is essential is the comprehensive
coverage of all emergencies in the stand-by
service.

Keywords
Emergency surgery · Polytrauma · Interdis-
ciplinary treatment · Orthopedics · Hospital
emergency services

tiver Tätigkeit. Im Spektrum sind alle
Möglichkeiten einer methodisch und
anatomisch definierten Spezialisierung
oder sogar Subspezialisierung [3]. Eta-
blierte Bezeichnungen, teilweise auch
als Zusatzbezeichnung sind die Hand-
chirurgie, die Kinderorthopädie und für
die Endoprothetik die spezielle operative
Orthopädie. Daneben existiert eine Viel-
zahl von bedeutenden Spezialisierungen,
die sich auch über die anhaltenden Neu-
gründungen wissenschaftlicher Fach-
gesellschaften manifestieren: Fußchir-
urgie, Wirbelsäulenchirurgie, Schulter-
Ellenbogen-Chirurgie, Kniechirurgie,
Hüftchirurgie. Eine Spezialisierung in
der Viszeraltraumatologie einschließlich
Gefäßchirurgie ist bisher nur anwenigen
Kliniken angedacht. Die entsprechen-
den Kompetenzen werden vorzugsweise
von der Bundeswehr im Auslandsein-

satz gebraucht. Für die Verhältnisse in
der Bundesrepublik Deutschland wird
in aller Regel ein diensthabender Vis-
zeralchirurg zur Verfügung stehen, der
entsprechende Verletzungen mit besse-
rer operativer Übungshaltung behandeln
kann.

Wenn die BG-Kliniken konkurrenz-
fähig für Monoverletzungen und Re-
konstruktionen am gesamten Bewe-
gungsapparat einerseits wie auch für
die umfassende Polytraumaversorgung
andererseits tätig sein wollen, müssen
sie ihre Strukturen und damit auch
die Weiterbildung der Fachärzte und
Fachärztinnen entsprechend anpassen.
Neben eigenständigen Vollabteilungen
z. B. für die Neurochirurgie und die Vis-
zeralchirurgie müssen Funktionskom-
petenzen organisatorisch so abgebildet
werden, dass sie für eine strukturierte
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und umfassende Weiterbildung genutzt
werden können. Dies setzt insbeson-
dere die Ablösung herkömmlicher, an
der Weiterbildungsordnung orientierter
Chefarztstrukturen zugunsten flexibler
Lösungen mit leitenden Ärzten in den
Spezialisierungen, die mit attraktiven
Verträgen an den Kliniken gehalten
werden müssen, voraus. Derartig aufge-
stellte Kliniken sind auch imWettbewerb
um chirurgische Talente ein nicht zu un-
terschätzenderVorteil, da für den spezia-
lisierten Weiterbildungsgang nach dem
Facharzt eine breite Wahlmöglichkeit
entsteht.

Fazit für die Praxis

4 Spezialisierungen in der Orthopädie
und Unfallchirurgie müssen in den
BG-Kliniken über Abteilungen und
Sektionen abgedeckt werden.

4 Für die umfassende Versorgung aller
Notfälle auch im Bereitschaftsdienst
ist eine stringente Standardisierung
und Anpassung der Notfallmaßnah-
men notwendig.

4 Die Weiterbildung „spezielle Un-
fallchirurgie“ schafft für die vor-
genannten Ziele zwar wesentliche
Grundlagen, Hochspezialisierungen
müssen aber individuell erworben
werden.
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